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Wir schützen Ihre Urheberrechte

Ihre Urheberrechte müssen durchgesetzt werden?
Wir helfen Ihnen!
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Der urheberrechtliche Schwerpunkt der Tätigkeit von Rechtsanwalt Matutis, als Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz, liegt in der Durchsetzung der bestehenden Urheberrechte gegenüber Urheberrechtsverletzungen.
Soweit Sie Fragen rund um die Entstehung bzw. bestehende Urheberrechte haben, so stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Nutzen Sie einfach unsere Urheberrechtsberatung um alle offenen Fragen abklären zu lassen.
Und wenn Ihre Rechte bereits verletzt wurden, und wir Sie gegenüber dem Urheberrechtsverletzer vertreten sollen, dann verlieren Sie keine Zeit und lassen Sie uns für Sie tätig werden.
Nachfolgend ein paar Grundlagen zum Urheberrecht:





Checkliste zur Vermeidung einer urheberrechtlichen Abmahnung
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Kaum ein Bild auf der Website, Instagram oder Facebook veröffentlicht und schon liegt eine Abmahnung mit Unterlassungs- und Schadenersatzforderung in der Post?
Das kann passieren, sollte aber natürlich nicht. Das Risiko kann minimiert werden.
Hier die typischen Gründe, weswegen eine urheberrechtliche Abmahnung drohen könnte:
		Sie haben das Bild NICHT erstellt und der Urheber hat Ihnen auch NICHT erlaubt, das Bild zu veröffentlichen.
	Sie haben das Bild NICHT erstellt, der Urheber hat Ihnen aber das Veröffentlichen erlaubt, aber Dritte (z.B. die abgebildete Person oder der ursprüngliche Auftraggeber des Urhebers) haben noch Rechte an dem Bild und diese haben die Erlaubnis NICHT erteilt.
	Sie haben das Bild NICHT erstellt, der Urheber und auch die Dritten haben Ihnen das Veröffentlichen erlaubt aber Sie haben die Urheberbenennung nicht lizenzgemäß vorgenommen.
	Sie haben das Bild selbst erstellt, aber Dritte (z.B. abgebildete Personen oder Ihr Auftraggeber) haben noch Rechte am Bild und diese haben die Erlaubnis NICHT erteilt.



Liegt keine dieser Konstellationen vor, steht einer Veröffentlichung des Bildes nichts im Wege.
Ansonsten rate ich dringend dazu vor einer Klärung aller Rechte, kein einziges Bild zu veröffentlichen. Weder auf der Website, noch auf sonstiger Weise im Internet (z.B. Facebook, Instagram oder auch nur WhatsAPP).





Ist das schon ein „Werk“, oder kann dies kopiert werden?
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Das Urheberrecht schützt sprachliche Texte als „Werke der Literatur“, wenn diese sich vom Alltäglichen, üblicherweise Hervorgebrachten abheben und individuelle Züge haben.
 
Keine Angst, die Texte müssen nicht eine besondere gedankliche oder sprachliche Tiefe haben oder besonders künstlerisch sein.
 
Es reicht aus, wenn diese Individualität aufweisen.
 
Es können daher auch lediglich berichtende Zeitungsartikel oder Blogbeiträge, die sich mit irgendeinem mehr oder weniger interessanten Thema auseinandersetzen als „Werke der Literatur“ geschützt sein.
 
Auf Grund meines oben gewählten großartigen Titels ist dieser Text schon besonders individuell und daher auch urheberrechtlich als Werk der Literatur einzuordnen. Und wenn es dieser Texte geschafft hat, dann doch nahezu jeder andere Blogartikel, der noch viel länger ist als dieser Post.
 
Denn in den meisten Blogbeiträgen kommen ja gerade die individuellen Züge des Bloggers zum Ausdruck. Und es ist auch nicht wichtig, dass die Texte besonders lang sind, Hauptsache sie sind originell und gehen über das Übliche hinaus.
 
Damit ist auch klar, dass die ganzen Bot-Kommentare auf Instagram keinen urheberrechtlichen Schutz genießen.
 
Etwas genauer muss man dies bei sog. Gebrauchstexten betrachten (z.B. Produktbeschreibungen). Hier kommt es darauf an, dass die Schwelle des Durchschnittlichen, Handwerksmäßigen, Alltäglichen und Banalen überschritten wird.
 
Ein solcher Text muss also deutlich von dem üblichen abweichen. Auch hier muss also die Individualität sichtbar werden (mehr als bei einem sonstigen Text). Daher sollten Sie auch bei reinen Gebrauchstexten, wie bei der Beschreibung eines Produkts, darauf achten Ihren besonderen Stil zu nutzen.
 
Gut wer einen eigenen Stil hat.
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